
BÜRGERSTIFTUNG



STIFTUNGSURKUNDE

Gemäß § 80 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in Verbindung mit § 3 Abs. 1

des Hessischen Stiftungsgesetzes (HStG) erkenne ich die mit Stiftungsgeschäft

und Strftungssatzung vom 27. Februar 2009 errichtete

Bürgerstiftung Lampertheim

mit Sitz in Lampertheim

als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts an.

REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT
Az.: l13-25d04/11-<1)-52
Darmstadt den 7. April 2009

Bernd Fleckenstein



Bürger für Bürger

Am 7. April 2019 waren es genau 10 Jahre, dass das

Regierungspräsidium Darmstadt die Stiftungsurkunde für die

BÜRGERSTIFTUNG
LAMPERTHEIM

ausgestellt hat.

In der Zeit seit ihrer Gründung hat die

BORGERSTIFTUNG
LAMPERTHEIM

vielfältige Aktivitäten umgesetzt und ist ihrem Leitgedanken
„Bürger engagieren sich für Bürger"

mehr als gerecht geworden.



Viele Aktivitäten

Herausragendes Projekt war sicherlich die Bronzeskulptur „Die

Spargelschälerin" auf dem Domplatz.

Aber auch viele andere Aktivitäten haben das Miteinander in

Lampertheim attraktiver gemacht: Schilderaktion „Historisches

Lampertheim",„LiteraTurm"in Lampertheim und Hofheim, Klein-

kinderspielgeräte auf dem Schillerplatz, „Sitzbankaktion", Cou-

rage-Verleihung für ehrenamtliches, soziales Engagement,

Präsentation des alljährlichen Neujahrskonzerts, oder auch die

Unterstützung der Musikschule und von talentierten Schüler-

innen und Schülern.



Bronzeskulptur „Die Spargelschälerin"
Bild: Robert Hörner



Die

BÜRGERSTIFTUNG
LAMPERTHEIM

ist gemeinnützig und will das Gemeinwesen stärken. Sie

versteht sich als Element einer selbstbestimmten Bürgerge-

sellschaft.

Wir sind als Bürgerstiftung wirtschaftlich und politisch unab-

hängig, weder konfessionell noch parteipolitisch gebunden.

Eine Dominanz einzelner Stifter, Parteien, Unternehmen wird

abgelehnt. Politische Gremien und Verwaltungsspitzen dür-

fen keinen bestimmenden Einfluss auf Entscheidungen

nehmen.



Schilderaktion „Historisches Lampertheim"
Bild: Robert Hörner



nsere Bitte

Werden Sie Stifterin/Stifter und engagieren Sie sich für Lampert-

heim und seine Stadtteile.

Helfen Sie mit, Lampertheim noch ein bisschen lebenswerter zu

machen.

Mit einer einmaligen Zahlung von

500,- Euro

werden Sie Zustifterin/Zustifter. Zuwendungen können auch in

Form von z. B. Aktien, Immobilien, Erbschaften vorgenommen

werden.

Wenn Sie nicht zustiften möchten.sind wir als BÜRGERSTIFTUNG

LAMPERTHEIM auch dankbar für einmalige Geldspenden.



„LiteraTurm"in Lampertheim und Hofheim
Bild: Robert Hörner
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nsere urgane

Die

BÜRGERSTIFTUNG
LAMPERTHEIM

ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in

Lampertheim.

Die Stiftung ist selbstlos tätig.

Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die in der Satzung fest-

gelegten Zwecke verwendet werden.

Organe der Stiftung sind:

• Die Stifterversammlung
• Der Stiftungsrat

• Der Stiftungsvorstand



Wichtige Informationen

Hausanschrift:

BÜRGERSTIFTUNG LAMPERTHEIM
Herrn Werner Hahl

Haus am Römer, Domgasse 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 935287
E-Mail: info@buergerstiftung-lampertheim.de

Web: www.buergerstiftung-lampertheim.de

Bankverbindungen:

Volksbank Darmstadt-Südhessen eG

IBAN: DE45 5089 0000 0001 6449 98

Sparkasse Worms-Alzey-Ried

IBAN: DE83 5535 0010 0041 414145

Raiffeisenbank Ried eG

IBAN: DE50 5096 1206 0000 418145
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